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Betreff: Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das  
Betriebliche Mitarbeitervorsorgegesetz, das Einkommensteuer-
gesetz 1988, das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz und das 
ORF-Gesetz geändert werden (BMWA-462.201/0004-lll/9a/2007) 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Die Österreichische Zahnärztekammer dankt für die Gelegenheit zum 

betreffenden Gesetzentwurf Stellung zu nehmen und teilt dazu folgendes mit. 

 

Die Zielrichtung des vorliegenden Gesetzentwurfes, nämlich die Einbeziehung 

aller selbständig tätigen Personen in das System der betrieblichen 

Mitarbeitervorsorge, wird seitens der Österreichischen Zahnärztekammer 

ausdrücklich begrüßt. 

 

Zu den in den Sozialpartnerverhandlungen am 25. 09. und 15. 10. 2007 

geäußerten Bedenken der Arbeiterkammer und des ÖGB bezüglich der 

Einbeziehung der Mitglieder der Kammern der freien Berufe und der Land- und 

Forstwirte in das System der betrieblichen Mitarbeitervorsorge erlauben wir uns 

einerseits auf die Presseaussendung von Herrn BM Bartenstein vom  

27. 09. 2007 (siehe Anlage) zu verweisen, in der ausdrücklich von der 

Einbeziehung „aller Menschen, die im Berufsleben stehen“, wozu zweifellos 

auch die Freiberufler gehören, gesprochen wird und andererseits auf das Info-

Service der Arbeiterkammer Wien Nr. 7/07 (ebenfalls siehe Anlage), das 

ausdrücklich von der „Unternehmervorsorge“ spricht. Auch unter den 
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Unternehmerbegriff sind die Freiberufler zweifelsfrei zu subsumieren, sodass die 

Aussagen, wonach über die Einbeziehung der Mitglieder der Kammern der freien 

Berufe und der Land- und Forstwirte in das System der betrieblichen 

Mitarbeitervorsorge kein politischer Konsens bestünde, in einem anderen Licht 

erscheinen. 

 

Zum Inhalt des Entwurfs selbst wird lediglich angeregt, die in § 66 Abs. 1 

vorgeschlagene Bestimmung, wonach der Selbständige (§ 64) für die gesamte 

Dauer der Pflichtversicherung an den Beitrittsvertrag zu einer MV-Kasse 

gebunden ist, zu überdenken. Selbst längere Unterbrechungen der 

Pflichtversicherung ermöglichen keine Neuentscheidung nach Wiederaufnahme 

der beruflichen Tätigkeit, was zu bedeutenden praktischen Problemen in der 

Anwendung dieser Bestimmung führen kann. So ist keine ausdrückliche 

Meldeverpflichtung an die MV-Kasse bei Wiederaufnahme der beruflichen 

Tätigkeit vorgesehen, was erforderlich macht, dass die seinerzeit getroffene 

Entscheidung über den Beitrittsvertrag ständig aktuell gehalten und regelmäßig 

überprüft werden müsste, ob der/die Betroffene seine Tätigkeit wieder 

aufgenommen hat oder nicht. 

 

Seitens der Österreichischen Zahnärztekammer wird daher vorgeschlagen, nach 

einer Berufsunterbrechung von mindestens 2 – 3 Jahren eine neuerliche 

Entscheidung über einen Beitritt zu einer MV-Kasse zu ermöglichen. 

 

Die übrigen, die Mitglieder der Österreichischen Zahnärztekammer 

betreffenden, Bestimmungen werden für zweckmäßig gehalten. 

 

Die Österreichische Zahnärztekammer ersucht, diese Stellungnahme bei der 

Erstellung des Gesetzestextes zu berücksichtigen. 

 

Hochachtungsvoll 
 
 
 

MR DDr. H. Westermayer 
Präsident 

 

Anlagen wie erw. 
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Bartenstein: „Betriebliche Vorsorge gibt es 
künftig für alle"  

Fotos: BMWA 

 

   

"Künftig wird es für alle Menschen, die im Berufsleben stehen, 
eine betriebliche Vorsorge geben", kündigte Wirtschafts- und 
Arbeitsminister Martin Bartenstein bei einer gemeinsamen 
Pressekonferenz mit Vizekanzler und Finanzminister Wilhelm 
Molterer am Donnerstag an.  

Das im Jahr 2003 eingeführte Modell der Betrieblichen 
Mitarbeitervorsorge ("Abfertigung Neu") gilt als eines der 
zentralen europäischen Musterbeispiele für Flexicurity. „In 
dieses Erfolgsmodell sollen zusätzlich rund 500.000 freie 
Dienstnehmer, Selbstständige, Freiberufler sowie Land- und 
Forstwirte einbezogen werden", erklärte Bartenstein. 

Per Ende August gab es in Österreich 2,34 Millionen 
Anspruchsberechtigte. Für 1,6 Millionen – also etwa die Hälfte 
der unselbstständig Beschäftigten - zahlen derzeit die 
Arbeitgeber Beiträge ein. In Österreich gibt es neun 
Mitarbeitervorsorgekassen, in denen per Ende des 2. Quartals 
2007 insgesamt 1,365 Milliarden Euro veranlagt sind. 

Das Modell der Betrieblichen Vorsorge für alle sei ein weiterer 
Meilenstein gelebter Flexicurity in Österreich und werde ein 
umfassendes betriebliches Vorsorgesystem für alle 
ermöglichen. „Die Zeit drängt, wie wollen dieses gute Werk mit 
1.1.2008 umsetzen", so Bartenstein.  

Zwtl.: Dank an Sozialpartner

Die Konzepte „Gute Arbeit" und "Flexicurity" sind die 
Leitmotive für die österreichische Arbeitsmarktpolitik. „Das 
Ziel: Das reguläre Vollzeitarbeitsverhältnis soll wieder zum 
Standard werden", so Bartenstein. „Wir haben gemeinsam mit 
den Sozialpartnern schon Meilensteine der Flexicurity in 
Österreich umgesetzt: Erst vor wenigen Wochen haben wir das 
Paket zur Flexibilisierung der Arbeitszeit umgesetzt, das jetzt in 
den KV-Verhandlungen unterwegs ist." 

„Auch in Bezug auf die betriebliche Vorsorge für alle möchte 
ich mich bei den Sozialpartnern bedanken, namentlich bei 
Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl. Er ist gewisser 
Maßen der Vater der betrieblichen Vorsorge für alle", sagte der 
Wirtschaftsminister.  

„Ich danke auch Finanzminister Molterer, denn diese Vorsorge 
ist auch deshalb ein Erfolg, weil die Einzahlung vor Steuern 
erfolgt und die Auszahlung nach Steuern. Das ist nicht bei allen 
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Finanzministern möglich", so Bartenstein.  

Zwtl.: Das neue Modell der betrieblichen 
Mitarbeitervorsorge für freie Dienstnehmer und 
Selbstständige im Überblick:

· Einbeziehung der freien Dienstnehmer in die Betriebliche 
Mitarbeitervorsorge 

· Selbstständigenvorsorgemodell für Gewerbetreibende/Neue 
Selbstständige 

· Selbstständigenvorsorgemodell für Freiberufler und Land- und 
Forstwirte (freiwilliges Opt-in-Modell) 

Neuregelungen im Rahmen der Betrieblichen Vorsorge für 
alle 

1. Einbeziehung freie Dienstnehmer in die Betriebliche 
Mitarbeitervorsorge 

· Die Zahl der freien Dienstnehmer betrug mit Ende August 
2007 64.904, davon 39.797 geringfügig Beschäftigte.  

· Die freien Dienstnehmer sollen per 1.1.2008 - wie alle 
Arbeitnehmer - in die Betriebliche Mitarbeitervorsorge 
einbezogen werden (Stichtagslösung, auch Einbeziehung der 
schon bestehenden Verträge, nicht nur Neuverträge) 

2. Vorsorgemodell für Gewerbetreibende 

· Aufbauend auf der mit den Sozialpartnern vereinbarten 
Senkung des Krankenversicherungsbeitrages im GSVG soll mit 
1.1.2008 für alle Selbständigen ein 
Selbständigenvorsorgemodell nach dem Vorbild Abfertigung 
neu geschaffen werden. 

· Dieses Modell soll für rund 298.000 Menschen gelten, die der 
Pflichtversicherung in der Krankenversicherung nach GSVG 
unterliegen, also Gewerbetreibende sowie "Neue 
Selbstständige". 

· Beitragsgrundlage soll analog zur Krankenversicherung gelten, 
die Beitragseinhebung soll über die SVA der gewerblichen 
Wirtschaft erfolgen. 

· Auszahlungsanspruch bzw. Verfügungsmöglichkeit soll 
gelten: 

o bei Vorliegen von 3 Einzahlungsjahren und nach 2 Jahren des 
Ruhens der Gewerbeausübung bzw. nach Beendigung der 
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betrieblichen Tätigkeit 

o bei Pensionsantritt 

o bei Tod des Selbständigen fällt der Kapitalbetrag in die 
Verlassenschaft 

· Steuerliche Behandlung (analog Abfertigung neu):  

o Beiträge werden als Betriebsausgabe anerkannt, Veranlagung 
steuerfrei, Einmalauszahlung mit 6% begünstigt besteuert bzw. 
Rentenzahlung steuerfrei 

3. Selbstständigenvorsorgemodell für Freiberufler und 
Land- und Forstwirte 

· Soll für rund 52.000 freiberuflich Selbstständige (Ärzte, 
Zahnärzte, Rechtsanwälte, Apotheker, Architekten, 
Patentanwälte, Wirtschaftstreuhänder, Tierärzte, Notare) und 
rund 139.000 Land- und Forstwirte gelten 

· Freiwilliges Modell (Opt-in-Modell):  

o Selbstständige sollen innerhalb einer Übergangsfrist von 6 
Monaten (1.1.2008 bis 30.6.2008), „Berufsanfänger" innerhalb 
von 6 Monaten nach Beginn ihrer Tätigkeit in das Modell 
hineinoptieren können 

· Unternehmer zahlt statt bisher 9,1% ab 1. Jänner 2008 7,65% 
Krankenversicherungsbeiträge, also um 1,45 Prozentpunkte 
weniger. 

· 1,53% der Sozialversicherungs-Beitragsgrundlage fließen über 
die Sozialversicherung in eine Mitarbeitervorsorgekasse. 

  
Datum: 27.09.2007 
Kontakt 
 

8/SN-131/ME XXIII. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 5 von 9

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.

mailto:presseabteilung@bmwa.gv.at


AKTUELL
DAS INFO-SERVICE DER AK 7 | 07

wien.arbeiterkammer.at

Eine Initiative der österreichischen Sozialpartner zur Finanzierung
der Krankenversicherung

GESUNDHEIT SICHERN!

STANDPUNKT!
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A K T U E L L  

SOZIALPARTNER 
EINIGEN SICH AUF REFORMEN 
IN DER KRANKENVERSICHERUNG

Die Bundesregierung hat die Sozialpartner beauftragt,
die Finanzierung der Krankenversicherung nach den
Vorgaben des Regierungsabkommens sicherzu-
stellen. Die nunmehr erfolgte Einigung der Sozialpart-
ner enthält Vorschläge, die sich auf die Einnahmen
und auf die Ausgaben der Krankenversicherung be-
ziehen.

Im Zentrum steht das Beitragsrecht. Mit der Verein-
heitlichung der Beitragssätze haben die Sozialpartner
den Solidargedanken und das Prinzip der sozialen
Gerechtigkeit in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung gestärkt. Besonders deutlich wird das im Ver-
zicht auf die Anhebung des Dienstnehmerbeitrags bei
Arbeitern. Die Einigung ist ein wichtiger Schritt zur
Beitragsparität.

Ursachen der Finanzierungsprobleme

Die gesetzliche Krankenversicherung leidet an 
einer „Beitragserosion“. Nicht das Ausgabenwachs-
tum ist das Problem, sondern es sind die stagnie-
renden Einnahmen, die seit Jahren zu Abgängen
führen. Von einer Kostenexplosion im Gesund-
heitswesen kann keine Rede sein – der Anteil 
der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandspro-
dukt (10,2 %) ist zuletzt nur deshalb gestiegen, weil
auch statistisch bisher nicht berücksichtigte Aus-
gabenpositionen (wie beispielsweise die Ausgaben
für die Pflege) in die Berechnungen einbezogen wur-
den. 

Der Grund für die Finanzierungsprobleme sind insbe-
sondere die Arbeitslosigkeit und die Schattenwirt-
schaft. Beide vermindern die beitragspflichtige Lohn-
summe. Dazu kommen gesetzliche Maßnahmen der
alten Bundesregierung, die zu erheblichen Einnahme-
ausfällen führen (z.B. durch eine nur teilweise Rück-
vergütung der Mehrwertsteuer bei Medikamenten
oder durch niedrigere Überweisungen aus der Ar-
beitslosenversicherung). 

Während die Löhne und Gehälter nur langsam 
wachsen, sind die Gewinn- und Besitzeinkommen
deutlich gestiegen. Bedauerlicherweise sieht das 
Regierungsabkommen weder Ansätze für die 
Einbeziehung dieser Einkunftsarten in die Beitrags-
basis der gesetzlichen Krankenversicherung noch 
für eine wertschöpfungsbezogene Finanzierung 
vor.

Vorgaben des Regierungsabkommens

n Die Sozialpartner sollen Vorschläge machen, die
bis 2008 ein Volumen (Mehreinnahmen, Einsparun-
gen) von 300 Mio. Euro und bis 2010 von weiteren
100 Mio. Euro erreichen.

n Zur Verhinderung eines Defizits in der Krankenver-
sicherungen sind Maßnahmen zu ergreifen, die Ent-
lastungen auf der Ausgabenseite bringen sollen.
Die Hälfte des erforderlichen Betrags (bis 2008 al-
so rund 150 Mio. Euro) ist auf Grund von Vorschlä-
gen der Sozialpartner durch Einsparungen (z.B.
durch Angleichung der Leistungskataloge, Ein-
sparungen bei Medikamenten und Verwaltungs-
kosten) aufzubringen.

n Zur Bedeckung der anderen Hälfte sollen die Bei-
tragssätze um 0,15 Prozentpunkte angehoben wer-
den, „wobei die Aufteilung auf Dienstnehmer- und
Dienstgeberanteile entsprechend einer Einigung
der Sozialpartner zu erfolgen hat“.

Die Vorschläge der Sozialpartner zur Erhöhung
der Einnahmen

Auf der Einnahmenseite besteht die Einigung der So-
zialpartner darin, die Beitragssätze in der gesetzlichen
Krankenversicherung anzuheben und zu harmonisie-
ren. In Zukunft werden Angestellte, Arbeiter, Beamte,
Bauern und Gewerbetreibende einen einheitlichen
Beitragssatz von 7,65 % aufweisen.

Bei den Angestellten wird der Beitragssatz (derzeit 
7,5 %, davon 3,750 % Dienstnehmer- bzw. Dienstge-
berbeitrag) durch Anhebung des Dienstnehmerbei-
trags und des Dienstgeberbeitrags um jeweils 0,075
auf insgesamt 7,65 % angehoben. Bei den Arbeitern
wird nur der Dienstgeberbeitrag um 0,15 Prozent-
punkte (auf 3,700 %) angehoben, der Dienstnehmer-
beitrag bleibt unverändert (3,950 %).

Auch bei den Bauern wird der Beitrag um 0,15 Pro-
zentpunkte auf 7,65 % angehoben. Der Beitragssatz
bei den Gewerbetreibenden, der bisher 9,1 % betra-
gen hat, wird um 1,45 Prozentpunkte auf 7,65 % ge-
senkt. Dazu ist anzumerken, dass die Sozialversiche-
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft in der Spar-
te Krankenversicherung erhebliche Überschüsse und
Rücklagen aufweist.

Bei den Beamten wird der Dienstgeberbeitrag um
0,05 Prozentpunkte auf 3,55 % gesenkt, der Dienst-
nehmerbeitrag bleibt auf 4,1 %. Der Gesamtbeitrag
beträgt daher ebenfalls 7,65 %.
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Die Erhöhung der Beitragssätze bringt den Gebiets-
krankenkassen 153 Mio. Euro, der gesamten gesetz-
lichen Krankenversicherung rund 200 Mio. Euro an
Mehreinnahmen. Diese werden einem Ausgleichs-
fonds beim Hauptverband zugeführt und auf die Kas-
sen verteilt.

Zur Bekämpfung der Schwarzarbeit soll die „General-
unternehmerhaftung“ (die Haftung des Generalunter-
nehmers bei Subaufträgen für Beitragsausfälle des
Subunternehmers) eingeführt werden. Dazu finden
derzeit Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern
statt. Die sofortige Anmeldung vor Arbeitsantritt ist
bereits im Sozialrechts-Änderungsgesetz 2007 (Wirk-
samkeitsbeginn 1. 1. 2008) verankert. Insgesamt wer-
den die Mehreinnahmen unter dem Titel „Betrugs-
bekämpfung“ im Sozialpartnerpapier mit 16 Mio. 
Euro angegeben. Die Sozialpartner weisen in ihrem
Papier auf weitere den Kassen durch das Regierungs-
abkommen auferlegte, finanziell aber ungedeckte 
Leistungspflichten (z.B. Maßnahmen zur Ausweitung
der Prävention, geplante Verbesserungen im Bereich
der Palliativmedizin und der Psychotherapie) sowie
auf Einnahmenausfälle hin, die durch die vereinbarte
Deckelung der Rezeptgebühr entstehen.

Zukunftsvorsorge für Unternehmer, Insolvenzaus-
gleichsfonds und Lehrlingsförderung

Die Absenkung des Beitragssatzes für Selbständige
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz
(GSVG) auf jenen des ASVG (im Ausmaß von 1,45
Prozentpunkten) wird der „Unternehmervorsorge“ zu-
geführt, das dem Modell der „Abfertigung neu“ nach-
gebildet ist. Zuständig sind die Mitarbeitervorsorge-
kassen. Bei einem Wechsel zwischen einer unselbst-

ständigen und einer selbstständigen Erwerbstätigkeit
gilt das Rucksackprinzip.

Beim Insolvenzausgleichsfonds wird der Beitragssatz
um 0,15 Prozentpunkte auf 0,55 % gesenkt. Die Lehr-
lingsausbildungsförderung aus diesem Fonds wird im
bisherigen Umfang weiter garantiert und in Hinkunft
mit den AMS – Ausbildungsförderungen (Blum) koor-
diniert. Bis Herbst 2007 soll ein Gesamtkonzept fol-
gen.

Exkurs: Die finanzielle Situation der gesetzlichen
Krankenversicherung

Auf Grund der höchst unterschiedlichen Liquiditäts-
lagen der Krankenversicherungsträger ist ein Solida-
ritätsbeitrag zugunsten der Gebietskrankenkassen im
Ausmaß von 30 Mio. Euro zwischen den Sozialpartner
vereinbart. Zu dessen Begründung ist eine kurze Dar-
stellung der Finanzierungssituation der gesetzlichen
Krankenversicherung respektive der Gebietskranken-
kassen notwendig.

Die gegenwärtige finanzielle Situation der gesetzli-
chen Krankenversicherung stellt sich recht wider-
sprüchlich dar. Während die Gebietskrankenkassen
erhebliche Abgänge verzeichnen, konnten die Beam-
tenversicherungsanstalt (BVA) und die Sozialversiche-
rungsanstalten der Bauern und Gewerbetreibenden in
den letzten Jahren durch Überschüsse (infolge zu ho-
her Beiträge und – bei den Beamten – der Übernahme
der Vertragsbediensteten) sogar erhebliche Rückla-
gen aufbauen. Im Bereich der Unselbständigen-Kas-
sen weisen lediglich die Betriebskrankenkassen zu-
sammen und die Versicherungsanstalt für Eisenbahn
und Bergbau bescheidene Überschüsse auf. Das 

Übersicht: Beitragsrechtliche Änderungen

Geltende
Rechtslage

Angestellte

Arbeiter

Gewerbetreibende

Bauern

Beamte

AG

AN

AG

AN

AG

AN

3,750

3,750

3,550

3,950

9,1

7,5

7,7

3,6

4,1

nach Einigung

7,65

7,65

3,70

3,950

7,65

7,65

7,65

3,55

4,10

3,825

3,825

Anmerkungen

Anhebung um 0,075

Anhebung um 0,075

Anhebung um 0,15

Keine Anhebung

Keine Anhebung

Senkung um 1,45 %

Anhebung um 0,15

Anhebung um 0,35 %, Streichung des 
Zuschlags für erweiterte 
Heilbehandlung: -0,40 %;

Gesamt: Senkung um 0,05 %
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Finanzergebnis aller Gebietskrankenkassen zusam-
men ist seit 1999 negativ. 2006 betrug das Defizit
167,2 Mio. Euro, für 2007 werden Abgänge in der
Höhe von 336 Mio. Euro erwartet. Die günstige Kon-
junktur könnte das Ergebnis noch etwas verbessern.
Zu beachten ist, dass diese Entwicklung nicht Folge
einer „Kostenexplosion“ im Gesundheitswesen ist,
sondern auf die „Beitragserosion“ (verursacht durch
Arbeitslosigkeit, Gesetzgebung etc.) zurückzuführen
ist.

Dem gegenüber gebaren die BVA (+ 64 Mio. Euro im
Jahr 2006) und die Sozialversicherungsanstalten der
gewerblichen Wirtschaft (34,2 Mio. Euro) und der
Bauern (+ 13,5 Mio Euro) positiv. Die Summe der
Rücklagen betrug 2006 172,5 Mio. Euro, 2007 werden
es voraussichtlich 250 Mio. Euro sein. Während also
die Gebietskrankenkassen hohe Defizite aufweisen,
weiterhin von Leistungskürzungen bedroht sind und
Kredite aufnehmen müssen, ist die Finanzlage der
Selbständigen-Krankenversicherungen und der Be-
amten durchaus als befriedigend zu bezeichnen.

Zur Lösung dieses Problems böte sich ein finanzieller
Ausgleich zwischen den Trägern an. Das scheitert je-
doch an einem Verfassungsgerichtshof-Erkenntnis, in
dem ein solcher Ausgleichsmechanismus für verfas-
sungsrechtlich unzulässig erklärt wurde. Somit wäre
eine gesetzlich angeordnete Überweisung von Gel-
dern beispielsweise von der Beamtenversicherung in
den Ausgleichsfonds der Gebietskrankenkassen
rechtswidrig, es sei denn, die Selbstverwaltung der
BVA würde dieser Zahlung zustimmen.

So gesehen ist dieses Urteil nur schwer nachvollzieh-
bar. Keinesfalls darf dabei übersehen werden, dass
die positiv gebarenden Versicherungsanstalten der
Selbständigen und der Bundesbeamten sich auf 
Kosten der Allgemeinheit aus Steuermitteln aus dem

Bundesbudget (genauer: über den Finanzierungsbei-
trag des Bundes zur Krankenversicherung der Pen-
sionisten) bereichern und dadurch Finanzreserven an-
legen können, während umgekehrt den Unselbständi-
gen höhere Beiträge und Leistungskürzungen abver-
langt werden. Daher ist es notwendig, auch die soge-
nannten Hebesätze zur Krankenversicherung der
Pensionisten und den entsprechenden fiktiven
Dienstgeberbeitrag bei den Beamten für den Finanz-
ausgleich heranzuziehen. Derzeit ist beispielsweise
der Hebesatz bei den Bauern wesentlich höher als im
ASVG. 

VORSCHLÄGE DER SOZIALPARTNER ZUR
SENKUNG DER AUSGABEN

Die Sozialpartner schlagen überdies Einsparungen
beim Verwaltungsaufwand (derzeit 2,9 % der Aufwen-
dungen) durch die Fortführung des Verwaltungs-
kostendeckels von 1999 vor. Das Einsparungspoten-
zial im Medikamentenbereich wird mit 90 Mio. Euro
veranschlagt. Dabei wird eine Begrenzung des Aus-
gabenwachstums über die gesamte Wertschöpfungs-
kette (Pharmawirtschaft, Großhandel, Apotheken)
empfohlen. Ärzte sollen zu einer ökonomischen Ver-
schreibweise verpflichtet werden. Die Honorierung
niedergelassener Ärzte soll vor allem in den techni-
schen Fächern überdacht werden. Die Verschiebung
der Rehabilitation von Pensionisten von der Kranken-
zur Pensionsversicherung soll 11 Mio. Euro bringen.
Sonstige Einsparungen (Reise- und Transportkosten,
Krankenstandsmanagement) sollen weitere 4 Mio. 
Euro bringen. Besonderes Einsparungspotenzial liegt
im Spitalswesen der Länder und Gemeinden. Das So-
zialpartnerpapier enthält auch eine Reihe mittelfristig
wirkender Reformvorschläge (Qualitätssicherung,
Ärzteverträge, Finanzierungsreformen durch Entlas-
tung des Faktors Arbeit etc.).

P.b.b. AK Aktuell, Zulassungsnummer 02Z034663 M
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Peter Huemer im Gespräch mit Alice Schwarzer

„Die Antwort – über Faschisten des 21. Jahrhunderts, 
Schwestern von gestern und den Weg in die Freiheit“

Informationen und Anmeldung unter 
www.wienerstadtgespraech.at

Donnerstag, 27. September 2007, 19 Uhr
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